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Vereinbarung 
 
 

zwischen der VRN GmbH und den Städten Heidelberg, Mannheim und 
Ludwigshafen 

 
 

über die Vergabe und Finanzierung von Zuschüssen für die  
„Einrichtung und den Betrieb eines öffentlichen Fahrradvermietsystems (FVS) 

innerhalb  
des Verkehrsverbundes Rhein Neckar“ 

 

 
Die Städte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen (im folgenden Aufgabenträger 
genannt) sowie die VRN GmbH schließen folgende Vereinbarung über ein 
öffentliches Fahrradvermietsystem (im folgenden FVS genannt) ab: 
 
 
1. Die Aufgabenträger beauftragen die VRN GmbH in ihrer Gebietskörperschaft 

durch die Vergabe eines Zuschusses von einem Dienstleister ein öffentliches 
Fahrradvermietsystem einrichten und betreiben zu lassen. Die VRN GmbH 
schreibt die Einrichtung und den Betrieb des öffentlichen Fahrradvermietsystem 
aus und schließt mit dem Betreiber einen entsprechenden Konzessionsvertrag 
ab. 

 
2. Gegenstand der wettbewerblichen Vergabe ist das im Vorfeld von der VRN 

GmbH mit allen Aufgabenträgern abgestimmte Leistungsangebot. Geplanter 
Termin der Inbetriebnahme ist der 05. April 2014. 

 
3. Die beteiligten Aufgabenträger gehen davon aus, dass das Ergebnis der 

wettbewerblichen Vergabe eine Ausgleichsleistung für das gesamte 
Grundangebot in Höhe des bewilligten Zuschussbedarfs (Anlage 1) nicht 
übersteigt. Eine höhere Ausgleichsleistung soll allenfalls bis zu einer 
Steigerung von 10 % akzeptiert werden. Wird dieser Aufhebungswert 
unterschritten, erteilt die VRN GmbH den Zuschlag und der Zuschussbedarf 
wird nach der aus Anlage 1 ersichtlichen Verteilung auf die drei Städte 
umgelegt. Bei einem darüber liegenden Ergebnis wird das Angebot mit allen 
Beteiligten im gemeinsamen Einvernehmen beraten. Sollte eine 
einvernehmliche Einigung in angemessener Zeit nicht zustande kommen, wird 
die Ausschreibung aufgehoben. 
 

4. Sofern neben der Mindestausstattung an den einzelnen Stationen zusätzliche 
bauliche Maßnahmen notwendig sind (z.B. Erdkabel zur Energieversorgung), 
werden die damit verbundenen Mehrkosten in den Angeboten ausgewiesen 
und von den jeweiligen Städten nach Belegenheit finanziert. 

 
5. Während der Laufzeit der Vereinbarung sind Mehrleistungen für neu 

einzurichtende Stationen bzw. steigende Anzahl von Fahrrädern von dem 
jeweiligen Besteller zusätzlich zu finanzieren. Entsprechend sind 
Minderleistungen auf Grund von Abbestellungen dem jeweiligen 
Aufgabenträger gut zu schreiben. Im Übrigen entscheiden alle Beteiligten über 
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Änderungen der für das Grundangebot vereinbarten Finanzierung im 
gemeinsamen Einvernehmen.  

 
6. Die Abrechnung mit dem Betreiber erfolgt zentral über die VRN GmbH. Die 

Ausgleichsleistungen werden quartalsweise jeweils zum Beginn des Quartals 
als Abschlagszahlung in Höhe von 1/4 des Finanzierungsbedarfs von der VRN 
GmbH von den Aufgabenträgern angefordert. Bis spätestens 31.3. des 
jeweiligen Folgejahres legt der Betreiber eine Schlussabrechnung über die 
Ausgleichsleistungen des Vorjahres vor. Der sich daraus ergebene Saldo wird 
innerhalb von vier Wochen abgerechnet. 

 
7. Die VRN GmbH ist berechtigt, weitere ZRN-Mitglieder in den Kreis der am 

Fahrradvermietsystem beteiligten Aufgabenträger durch Beitritt zu diesem 
Vertrag aufzunehmen. 
 

8. Der Konzessionsvertrag wird unbefristet ausgeschrieben und enthält eine 
Kündigungsmöglichkeit zum Ende des 5 Betriebsjahres sowie anschließend 
eine jährliche Kündigungsoption. Die Kündigung wird durch die VRN GmbH 
ausgesprochen, sofern einer der Aufgabenträger dies fordert. Die 
Mindestvertragslaufzeit kann sich im Rahmen eines Nebenangebotes auf 
maximal 8 Jahre erhöhen. 

 
Diese Vereinbarung tritt mit Aufnahme des in dem Konzessionsvertrag vereinbarten  
Betriebs in Kraft. Sie endet mit dem Ablauf des Konzessionsvertrages. 
 
 
 
 
Heidelberg, den ……….……. ………………………………… 
 Stadt Heidelberg  
 
 
 
 
Mannheim, den ……………… ………………………………… 
 Stadt Mannheim 
 
 
 
 
Ludwigshafen, den ……………  ………………………………… 
 Stadt Ludwigshafen  
 
 
 
 
Mannheim, den ……………… ………………………………… 
 ZRN/VRN GmbH 
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Anlage 1 
 
Finanzierung des Zuschussbedarfs pro Jahr 
 
 

Aufgabenträger Zuschusshöhe 
pro Jahr 

Anteil nach 
bewilligter 

Zuschusshöhe 

Zuschusshöhe 
insgesamt minus 

10% 

Bewilligte 
Zuschusshöhe 

Stadt Heidelberg 60.000 41% 180.000 198.000 

Stadt Mannheim 72.727 49% 218.182 240.000 

Stadt Ludwigshafen 15.152 10% 45.455 50.000 

Summe 147.879   443.636 488.000 

 


